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Tarifvertrag
zur Zukunftssicherung

der Krankenhäuser der Länder
(TV-ZUSI-L)

vom 12. Oktober 2006
Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –

B 4405 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –
25 – 42.06.02 – 21.11.5
vom 8. November 2006

Den nachstehenden Tarifvertrag zur Zukunftssicherung 
der Krankenhäuser der Länder (TV-ZUSI-L) geben wir 
bekannt:

Tarifvertrag
zur Zukunftssicherung

der Krankenhäuser der Länder
(TV-ZUSI-L)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

Präambel
1Die Umstrukturierung des Gesundheitswesens erfordert 
von den Krankenhäusern, dass sie sich in der Konver-
genzphase bis 2009 an die neuen Bedingungen anpassen, 
um ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu erhalten 
bzw. zu verbessern. 2Durch die Änderung der Finanzie-
rung und die erforderliche Umstrukturierung können 
sich wirtschaftliche Probleme für Krankenhäuser erge-
ben, die dazu führen können, dass die Krankenhäuser 
die erforderlichen Investitionen nicht vornehmen kön-
nen. 3Es besteht dadurch die Gefahr, dass die Kranken-
häuser in öffentlicher Trägerschaft ihre Aufgabe bei der 
Versorgung der Bevölkerung nicht mehr erfüllen können. 
4Öffentliche Krankenhäuser müssen auch künftig eine 
wichtige Rolle im Gesundheitswesen spielen. 5Zur Siche-
rung und zum Erhalt öffentlicher Krankenhäuser und 
ihrer Tarifbindung im TV-L sollen im Einzelfall abwei-
chende Regelungen vom TV-L auf der Grundlage eines 
Zukunftskonzepts möglich sein.

Abschnitt I

Geltungsbereich/Anwendungsbereich

§ 1
Geltungsbereich

1Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die in einem 
Arbeitsverhältnis stehen, auf das der TV-L und die den 
TV-L ergänzenden und ersetzenden Tarifverträge An-
wendung finden und die in einem Krankenhaus beschäf-
tigt sind, das in seinen Einrichtungen oder Tochterge-
sellschaften Leistungen nach dem SGB V erbringt.

2Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitgeber, die Mitglied 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines 
Mitgliedverbandes der TdL sind.
3Ausgenommen sind Auszubildende, Schülerinnen und 
Schüler nach dem Krankenpflege-, Hebammen- oder Al-
tenpflegegesetz sowie befristet Beschäftigte, die erstma-
lig in einem befristeten Arbeitsverhältnis ohne Sach-
grund mit einer Gesamtdauer bis zu zwei Jahren bei 
demselben Arbeitgeber stehen.
4Psychiatrische Fachkrankenhäuser, ihre Einrichtungen 
und Tochtergesellschaften sind von diesem Tarifvertrag 
ausgenommen, solange sie nicht unter die Regelungen 
des 2. Fallpauschalenänderungsgesetzes oder einer ent-
sprechenden Regelung fallen.

§ 2
Anwendungsvereinbarung

1Für die Zeit der Konvergenzphase nach dem 2. Fallpau-
schalenänderungsgesetz kann zur wirtschaftlichen Zu-
kunftssicherung eines Krankenhauses im Interesse der 
Träger und zur Sicherung von Arbeitsplätzen für die Be-
schäftigten von den Regelungen des TV-L und den die-
sen ergänzenden Tarifverträgen durch landesbezirkliche 
Anwendungsvereinbarung (AWV) zeitlich befristet im 
Rahmen dieses Tarifvertrages abgewichen werden. 2Die 
Anwendungsvereinbarung wird wirksam, wenn sie von 
den Tarifvertragsparteien und dem Arbeitgeber unter-
schrieben ist.
3Die Tarifvertragsparteien erwarten, 

–  dass sich auch das Land als Träger für die Dauer der 
Laufzeit der Anwendungsvereinbarung zu seinem 
Krankenhaus bekennt und 

–  die Bindung zum Tarifrecht der TdL sicherstellt, so-
wie 

–  die Beiträge der Beschäftigten nicht zum Anlass für 
eine Kürzung von geleisteten Eigenanteilen und/oder 
Betriebskostenzuschüssen nimmt und

–  ferner sicherstellt, dass eine Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung möglich ist.

Abschnitt II

Besondere Regelungen 

§ 3
Voraussetzungen

1In einer Anwendungsvereinbarung kann zur Sicherung 
der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit des Kranken-
hauses ein Beitrag der Beschäftigten im Interesse des 
Krankenhauses vereinbart werden. 2Voraussetzung ist, 
dass 

a)  die Geschäfts- und Vermögensverhältnisse durch tes-
tierte Jahresabschlüsse offen gelegt werden und

b)  ein nachvollziehbares Konzept zur wirtschaftlichen 
Entwicklung des Betriebes vorliegt, das auch Mög-
lichkeiten nach dem Gesundheitsmodernisierungsge-
setz zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung in der Region vorsieht. 

§ 4
Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stärkung des 

Krankenhauses und zur Sicherung von Beschäftigung
1Der Beitrag der Beschäftigten kann darin bestehen, 
dass

a)  künftige tarifliche Ansprüche in Genussrechte im In-
teresse des Krankenhauses umgewandelt werden, 

b)  eine Reduzierung tariflicher Ansprüche vereinbart 
wird.

2Eine Kombination der Maßnahmen nach den Buch-
staben a und b ist zulässig. 

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und
b) mit der dbb tarifunion.
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§ 5
Höhe des Beschäftigtenbeitrags und des 

Arbeitgeberzuschusses
1Die Summe der Beiträge der Beschäftigten kann bis zu 
10 v. H. des Jahresbruttoeinkommens betragen. 2Aus 
welchen Bestandteilen nach § 4 sich der Beschäftigten-
beitrag zusammensetzt, wird in der Anwendungsverein-
barung festgelegt. 3Er kann z. B. aus der Jahressonder-
zahlung, den leistungsbezogenen Entgeltbestandteilen 
oder dem monatlichen Entgelt erbracht werden.
4Beschäftigtenbeiträge nach § 4 Satz 1 Buchstabe b kön-
nen bis zu 6 v. H. des Jahresbruttoeinkommens betragen.
5Sind abweichende landesbezirkliche Regelungen zur 
Höhe des Entgelts bei Beschäftigten der Entgeltgruppen 
1 bis 4 des TV-L getroffen worden, dürfen die davon be-
troffenen Beschäftigten nur zu einem Beitrag nach § 4 
herangezogen werden, wenn die in Satz 1 und 4 vorgese-
henen Grenzen nicht bereits mit einer solchen landesbe-
zirklichen Regelung erreicht sind. 6Das im TV-L für die 
landesbezirklichen Öffnungen vorgesehene Mindestent-
gelt darf nicht unterschritten werden.
7Bei Beiträgen nach § 4 Satz 1 Buchstabe a kann in der 
Anwendungsvereinbarung ein Zuschuss des Arbeitgebers 
in den Grenzen des § 19a Einkommensteuergesetz ver-
einbart werden.
8In der Anwendungsvereinbarung werden die Einzel-
heiten zum Beitrag der Beschäftigten einschließlich et-
waiger Bedingungen und Ansprüche geregelt. 9In der 
Anwendungsvereinbarung werden Regelungen zur Infor-
mation der Beschäftigten über die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Krankenhauses und gegebenenfalls über 
Beteiligungsformen (z. B. Gemeinsamer Ausschuss für 
die Aufgaben der Zukunftssicherung) getroffen.

§ 6
Ausgestaltung des Genussrechts nach § 4 Satz 1 
Buchstabe a in der Anwendungsvereinbarung

Die Genussrechte der Beschäftigten sind in der Anwen-
dungsvereinbarung unter Berücksichtigung der fol-
genden Mindestvorgaben auszugestalten:

1. Begründung der Genussrechte.
2. Inhalt der Genussrechte.
3.  Ausgestaltung der ausgegebenen Genussrechte als 

 Eigenkapital im Sinne des HGB, indem sie auf unbe-
grenzte Zeit ausgegeben werden. Sowohl das die 
 Genussrechte ausgebende Krankenhaus als auch die 
Genussrechtsinhaber sind frühestens sechs Jahre 
nach Ausgabe der Genussrechte berechtigt, die Ge-
nussrechte zu kündigen.

4.  Festlegung einer Sperrfrist von sechs Jahren. Für die 
Sperrfrist soll ein grundsätzliches Verfügungsverbot 
der Beschäftigten über die Genussrechte bestehen.

5. Vergütung für die Kapitalüberlassung. 
6. Informationsrechte und Beteiligungsformen.
7.  Ein Rückzahlungsanspruch in der Insolvenz oder im 

Liquidationsfall ist nachrangig.
8.  Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen, de-

ren Restlaufzeit zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
weniger als ein Jahr beträgt, sind von den Regelungen 
der Genussrechte auszunehmen.

§ 7
Ausgestaltung der Reduzierung tariflicher Ansprüche 

nach § 4 Satz 1 Buchstabe b
1Die Reduzierung tarifvertraglicher Ansprüche ist im 
Einzelnen in der Anwendungsvereinbarung auszugestal-
ten. 2Sie kann auch in einer Veränderung der Fälligkeit 
von Ansprüchen bestehen.

§ 8
Beschäftigungssicherung

1Soweit ein Beitrag der Beschäftigten nach § 4 Satz 1 
Buchstabe b vereinbart wird, sind betriebsbedingte Be-
endigungskündigungen für die Dauer der Laufzeit der 

Anwendungsvereinbarung auszuschließen.
2Soweit ausschließlich ein Beitrag der Beschäftigten 
nach § 4 Satz 1 Buchstabe a vereinbart wird, können in 
der Anwendungsvereinbarung Maßnahmen zur Beschäf-
tigungssicherung für die Dauer der Laufzeit der Anwen-
dungsvereinbarung festgelegt werden.
3Während der Laufzeit der Anwendungsvereinbarung 
dürfen keine Neu-, Um- oder Ausgründungen mit dem 
Ziel der Anwendung eines anderen als des in § 1 genann-
ten Tarifrechts vorgenommen werden, es sei denn, sie 
sind Bestandteil der Vereinbarung in der Anwendungs-
vereinbarung oder die neue Gesellschaft wird tarifge-
bundenes Mitglied in einem Mitgliedverband der TdL.
4Dies beinhaltet während der Laufzeit der Anwendungs-
vereinbarung auch den Verzicht auf Einstellung zu Las-
ten des tarifgebundenen Personalbestandes bei einer 
nicht an das Tarifrecht der TdL gebundenen Einrichtung 
oder Tochtergesellschaft des Krankenhauses, sofern 
nicht zum 1. Mai 2006 bereits eine vertragliche Ver-
pflichtung gegenüber einem Dritten zur Einstellung bei 
einer Tochtergesellschaft bestand.

Abschnitt III

In-Kraft-Treten, Laufzeit und Nachwirkung

§ 9
In-Kraft-Treten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.

§ 10
Kündigung und Nachwirkung

1Dieser Tarifvertrag endet am 31. Dezember 2009. 2Er 
kann frühestens zum 31. Dezember 2007 mit einer Frist 
von drei Monaten zum Quartalsende schriftlich gekün-
digt werden. 3Die Nachwirkung gemäß § 4 Abs. 5 Tarif-
vertragsgesetz ist ausgeschlossen. 4Bestehende Anwen-
dungsvereinbarungen gelten für den vereinbarten Zeit-
raum weiter; längstens jedoch bis 31. Dezember 2015.
5Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich zur Ver-
handlungsaufnahme ab Juni 2009, wenn eine der ver-
tragsschließenden Parteien dies zuvor schriftlich ver-
langt. 6Die Verhandlungen sind spätestens sechs Wochen 
nach Eingang der schriftlichen Aufforderung aufzuneh-
men.

– MBl. NRW. 2006 S. 740



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 34 vom 12. Dezember 2006742

20310 

Tarifvertrag
über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen

für die Praktikantinnen/Praktikanten
vom 12. Oktober 2006

Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –
B 4425 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –

25 – 42.06.02 – 07.2
vom 8. November 2006

Den nachstehenden Tarifvertrag über die vorläufige 
Weitergeltung der Regelungen für die Praktikantinnen/
Praktikanten geben wir bekannt:

Tarifvertrag
über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen

für die Praktikantinnen/Praktikanten

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1

(1) Folgende Tarifverträge werden im jeweiligen Gel-
tungsbereich über den 1. November 2006 hinaus nach 
den Regelungen des § 2 angewandt:

a)  Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedin-
gungen der Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt) 
vom 22. März 1991,

b)  Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedin-
gungen der Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt-
O) vom 5. März 1991.

(2) Soweit in diesen Tarifverträgen auf den BAT/BAT-O 
verwiesen wird, treten an deren Stelle die entspre-
chenden Vorschriften des TV-L.

§ 2

(1) Praktikantinnen oder Praktikanten, deren Prakti-
kantenverhältnis nach dem 31. Oktober 2006 beginnt, 
haben keinen Anspruch auf den Verheiratetenzuschlag 
(§ 2 Absatz 1 TV Prakt/TV Prakt-O).

(2) Praktikantinnen oder Praktikanten haben Anspruch 
auf vermögenswirksame Leistungen nach den Vor-
schriften, die für die Beschäftigten maßgebend sind, die  
beim Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikan-
tin oder des Praktikanten tätig sind; die vermögenswirk-
same Leistung beträgt monatlich 6,65 Euro. Für Prakti-
kantinnen oder Praktikanten, deren Praktikantenver-
hältnis nach dem 31. Oktober 2006 beginnt, beträgt die 
vermögenswirksame Leistung monatlich 13,29 Euro.

§ 3

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und
b) mit der dbb tarifunion.

– MBl. NRW. 2006 S. 742

20319 

Tarifvertrag
für Auszubildende der Länder

in Ausbildungsberufen nach dem 
Berufsbildungsgesetz

(TVA-L BBiG)
vom 12. Oktober 2006

Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –
B 4420 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –

25 – 42.06.02 – 07.1
vom 8. November 2006

Den nachstehenden Tarifvertrag für Auszubildende der 
Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (TVA-L BBiG) geben wir bekannt:

Tarifvertrag
für Auszubildende der Länder

in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz
(TVA-L BBiG)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die in Verwal-
tungen und Betrieben in einem staatlich anerkannten 
oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) ausgebildet wer-
den (Auszubildende). Voraussetzung ist, dass sie in Ver-
waltungen und Betrieben ausgebildet werden, die unter 
den Geltungsbereich des TV-L fallen.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für

a)  Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, 
Entbindungspflege und Altenpflege sowie Schüle-
rinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Alten-
pflegehilfe,

b)  Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/
Volontäre,

c)  Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Land-
wirtschaft, des Weinbaues oder der Forstwirtschaft 
ausgebildet werden, es sei denn, dass die Beschäf-
tigten des Ausbildenden unter den Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallen,

d)  körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, 
die aufgrund ihrer Behinderung in besonderen Ausbil-
dungswerkstätten, Berufsförderungswerkstätten oder 
in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden, so-
wie für Personen, die in Ausbildungs- oder Berufsför-
derungswerkstätten von Justizvollzugseinrichtun gen 
aus ge bildet werden.

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und
b) mit der dbb tarifunion.
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(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt 
ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften.

§ 2
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein 
schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen. 2Dieser 
enthält neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs 
mindestens Angaben über 

a)  die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
in der jeweils geltenden Fassung sowie Art, sachliche 
und zeitliche Gliederung der Ausbildung,

b) Beginn und Dauer der Ausbildung,

c)  Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen 
Ausbildungszeit,

d) Dauer der Probezeit,

e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,

f) Dauer des Urlaubs,

g)  Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsver-
trag gekündigt werden kann,

h)  die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der 
Länder (TVA-L BBiG) sowie einen in allgemeiner 
Form gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/Dienst-
vereinbarungen, die auf das Ausbildungsverhältnis 
anzuwenden sind.

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schrift-
lich vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt 
werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(3) 1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine 
Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunter-
kunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert künd-
baren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personal-
unterkunft wird im Tarifgebiet West nach dem Tarifver-
trag über die Gewährung von Personalunterkünften für 
Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden 
Fassung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der 
nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über 
die Gewährung von Personalunterkünften für Ange-
stellte vom 16. März 1974 maßgebende Quadratmetersatz 
ist hierbei um 15 v. H. zu kürzen.

§ 3
Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsver-
hältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden.

§ 4
Ärztliche Untersuchungen

(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbilden-
den vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung 
durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Für 
Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 Jugend-
arbeitsschutzgesetz zu beachten.

(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veran-
lassung verpflichtet werden, durch eine ärztliche Be-
scheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die 
nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflich-
tungen zu erfüllen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es 
sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
triebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt ha-
ben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbil-
dende.

(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsge-
fahren ausgesetzt sind, oder die mit gesundheitsgefähr-
denden Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von Spei-
sen beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabstän-
den ärztlich zu untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf 
Antrag der Auszubildenden auch bei Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses durchzuführen.

§ 5
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Ver-
schwiegenheit zu wahren wie die Beschäftigten des Aus-
bildenden.

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubil-
dende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich 
anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese ge-
eignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag übernom-
menen Verpflichtungen der Auszubildenden oder berech-
tigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen.

§ 6
Personalakten

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in 
ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das Recht 
auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien 
aus ihren Personalakten erhalten. 4Die Auszubildenden 
müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsäch-
licher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachtei-
lig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten 
gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten 
zu nehmen.

(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüg-
lich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist aktenkun-
dig zu machen.

§ 7
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Aus-
bildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Aus-
zubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzge-
setz fallen, richten sich nach den Regelungen für die Be-
schäftigten des Ausbildenden.

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungs-
nachweisen) verlangt, ist den Auszubildenden dazu Ge-
legenheit während der Ausbildungszeit zu geben.

(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theore-
tischen betrieblichen Unterricht von mindestens 270 tat-
sächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie 
nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.

(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gel-
ten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt auch für die notwen-
dige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungs-
stätte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fort-
gesetzt wird.

(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeierta-
gen und in der Nacht zur Ausbildung nur herangezogen 
werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erfor-
derlich ist.

(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 
geregelte Ausbildungszeit hinaus zu Mehrarbeit heran-
gezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt werden. 
2§§ 21, 23 Jugendarbeitsschutzgesetz und § 17 Absatz 3 
Berufsbildungsgesetz bleiben unberührt.

§ 8
Ausbildungsentgelt

(1) 1Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Aus-
zubildende im Tarifgebiet West

im ersten Ausbildungsjahr  617,34 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 666,15 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 710,93 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr  773,06 Euro.
2Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszu-
bildende im Tarifgebiet Ost

im ersten Ausbildungsjahr  571,04 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 616,19 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 657,61 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr  715,08 Euro.
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(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, 
zu dem auch die Beschäftigten des Ausbildenden ihr 
Entgelt erhalten.

(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder ei-
ner berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufsaus-
bildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungs-
zeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts 
der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, 
als abgeleistete Ausbildungszeit.

(4) Wird die Ausbildungszeit

a) gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 verlängert oder

b)  auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Absatz 2 Be-
rufsbildungsgesetz von der zuständigen Stelle oder 
nach § 27b Absatz 3 der Handwerksordnung von der 
Handwerkskammer verlängert,

wird während des Zeitraums der Verlängerung das Aus-
bildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungs-
abschnitts gezahlt.

(5) In den Fällen des § 18 Absatz 2 erhalten Auszubil-
dende bis zur Ablegung der Abschlussprüfung das Aus-
bildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungs-
abschnitts, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus 
rückwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbil-
dungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag 
zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und 
dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden Aus-
bildungsentgelt.

(6) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feier-
tagen und Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und 
die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die 
Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Aus-
bildenden geltenden Regelungen sinngemäß.

(7) Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 
Buchstabe c BAT/BAT-O können bei Vorliegen der ge-
forderten Voraussetzungen zur Hälfte gezahlt werden.

(8) An Auszubildende, die im Rahmen ihrer Ausbildung 
in erheblichem Umfang mit Arbeiten gemäß § 29 MTArb/
MTArb-O beschäftigt werden, kann im zweiten bis 
vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschalzu-
schlag von 10,23 Euro gezahlt werden.

§ 9
Urlaub

(1) 1Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entspre-
chender Anwendung der Regelungen, die für die Be-
schäftigten des Ausbildenden gelten. 2Während des Er-
holungsurlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Ab-
satz 1) fortgezahlt.

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusam-
menhängend während der unterrichtsfreien Zeit zu er-
teilen und in Anspruch zu nehmen.

§ 10
Ausbildungsmaßnahmen

außerhalb der Ausbildungsstätte

(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den 
Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prüfungen er-
halten Auszubildende eine Entschädigung in entspre-
chender Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die 
für die Beschäftigten des Ausbildenden jeweils gelten.

(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Aus-
bildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 1 
Nr. 6 Berufsbildungsgesetz außerhalb der politischen 
Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte werden die ent-
standenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der 
Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des 
billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 
(im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglich-
keiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (zum 
Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Bahn-
Card) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwi-
schen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 300 km, 
können im Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise be-
sondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) erstattet wer-
den. 3Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Un-
terkunft am auswärtigen Ort sind, soweit nicht eine un-

entgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, bis zu 20 
Euro pro Übernachtung erstattungsfähig. 4Zu den Aus-
lagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung 
entstehenden Verpflegungsmehraufwands wird für volle 
Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbil-
dungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der 
Sachbezugsverordnung maßgebenden Sachbezugswerte 
für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. 
5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige 
Sachbezugswert einbehalten. 6Bei einer über ein Wo-
chenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Aus-
bildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen 
Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehrauf-
wand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet.

(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule wer-
den die notwendigen Fahrtkosten sowie die Auslagen für 
Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach Maß-
gabe des Absatzes 2 erstattet. Erstattungen durch Dritte 
sind anzurechnen. 2Sofern der Auszubildende auf seinen 
Antrag eine andere als die regulär zu besuchende Berufs-
schule besucht, wird der Ausbildende von der Kostenü-
bernahme befreit.

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kos-
ten nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet.

§ 11
Familienheimfahrten

1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte 
oder vom Ort der auswärtigen Berufsschule, deren Be-
such vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort 
der Eltern und zurück werden den Auszubildenden mo-
natlich einmal Fahrtkosten erstattet. 2Erstattungsfähig 
sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kos-
ten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des bil-
ligsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 
(im Bahnverkehr ohne Zuschläge). 3Dem Wohnort der 
Eltern steht der Wohnort der Erziehungsberechtigten 
oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der Lebenspart-
nerin/des Lebenspartners gleich. 4Möglichkeiten zur Er-
langung von Fahrpreisermäßigungen (zum Beispiel 
Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind 
auszunutzen. 5Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, 
können im Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise be-
sondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) erstattet wer-
den. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn aufgrund ge-
ringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und 
zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der 
Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule 
weniger als vier Wochen beträgt.

§ 12
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich 
vorgeschrieben oder angeordnet ist, wird sie unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Aus-
bildenden.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos 
die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur 
Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und 
Abschlussprüfungen erforderlich sind.

§ 13
Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre 
Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfül-
len, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis 
zu einer Dauer von sechs Wochen das Ausbildungsent-
gelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wiederholungser-
krankungen sowie bei Beendigung des Ausbildungsver-
hältnisses richtet sich die Dauer der Entgeltfortzahlung 
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden 
einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine Berufskrank-
heit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf beru-
henden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfort-
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zahlungszeitraums von sechs Wochen ein Krankengeld-
zuschuss bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzu-
schuss wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträ-
gers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoaus-
bildungsentgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung 
des Krankengeldzuschusses ist, dass der zuständige Un-
fallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Be-
rufskrankheit anerkennt.

§ 14
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Ab-
satz 1) für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzuzahlen, 
um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die 
planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu 
können; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch 
für sechs Ausbildungstage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt 
sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst 
werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf 
zwei Ausbildungstage.

(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejeni-
gen Regelungen entsprechend, die für die Beschäftigten 
des Ausbildenden maßgebend sind.

§ 15
Vermögenswirksame Leistungen

(1) 1Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine 
vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro 
monatlich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 6,65 Euro 
monatlich, wenn sie diesen Betrag nach Maßgabe des 
Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 
anlegen. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leis-
tungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in 
dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mit-
geteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Mo-
nate desselben Kalenderjahres. 3Die vermögenswirk-
samen Leistungen werden nur für Kalendermonate ge-
währt, für die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, 
Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 
4Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, sind 
die vermögenswirksamen Leistungen Teil des Kranken-
geldzuschusses.

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 16
Jahressonderzahlung

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbil-
dungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jah-
ressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubildenden, 
für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung 
finden, 95 v.H. sowie bei Auszubildenden, für die die Re-
gelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 
71,5 v. H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das den 
Auszubildenden für November zusteht.

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für je-
den Kalendermonat, in dem Auszubildende keinen An-
spruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzah-
lung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) 
oder im Krankheitsfall (§ 13) haben. 2Die Verminderung 
unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 
Absatz 1 Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt 
erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner 
für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Eltern-
zeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. 4Vor-
aussetzung ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit 
Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld bestanden hat.

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbil-
dungsentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag 

der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden.

(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an 
die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Arbeits-
verhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zu-
sammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem 
Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus 
dem Ausbildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im 
Laufe eines Kalendermonats erfolgt, wird dieser Kalen-
dermonat bei der anteiligen Jahressonderzahlung aus 
dem Arbeitsverhältnis berücksichtigt.

(5) Für die Höhe der Jahressonderzahlung in den Jahren 
2006 und 2007 gilt § 21 TVÜ-Länder entsprechend.

§ 17
Betriebliche Altersversorgung

1Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätz-
liche Alters- und Hinterbliebenenversorgung unter Ei-
genbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag 
über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversor-
gung – ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung 

Protokollerklärung zu § 17:

§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hanse-
stadt Hamburg.

§ 18
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der 
Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche Regelungen 
bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhält-
nis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nächst-
möglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein 
Jahr.

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die 
Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit 
ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in 
ein Arbeitsverhältnis, hat er dies den Auszubildenden 
drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbil-
dungszeit schriftlich mitzuteilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsver-
hältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe 
nur gekündigt werden

a)  aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten 
einer Kündigungsfrist,

b)  von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 
vier Wochen.

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbil-
dungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber aus-
drücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Ar-
beitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

§ 19
Übernahme von Auszubildenden

1Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass Aus-
zubildende nach erfolgreich bestandener Abschlussprü-
fung für mindestens zwölf Monate in ein Arbeitsverhält-
nis übernommen werden, soweit nicht personen- oder 
verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. 2Satz 1 gilt 
nicht, soweit die Verwaltung beziehungsweise der Be-
trieb über Bedarf ausgebildet hat. 3Diese Regelung tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2008 außer Kraft.

§ 20
Abschlussprämie

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses auf-
grund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung be-
ziehungsweise staatlicher Prüfung erhalten Auszubil-
dende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe 
von 400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist kein zusatzver-
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sorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der 
Abschlussprüfung beziehungsweise der staatlichen Prü-
fung fällig.

(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die 
Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer 
Wiederholungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im Einzel-
fall kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprä-
mie zahlen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungs-
verhältnisse, die im Jahr 2007 beginnen.

§ 21
Zeugnis

1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendi-
gung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis 
auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, 
Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die er-
worbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der Auszubilden-
den enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben 
über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähig-
keiten aufzunehmen.

§ 22
Ausschlussfrist

1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder 
vom Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 
2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Gel-
tendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leis-
tungen aus.

§ 23
In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 16 Absatz 1 bis 4 
am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Ende eines Kalenderhalbjahres, frühestens 
zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarif-
vertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer 
Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjeni-
gen Jahres, in dem die volle Angleichung nach § 21 Ab-
satz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene erreicht ist, schrift-
lich gekündigt werden.

(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich 
gekündigt werden:

a)  § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum 
Ende eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2008,

b)  § 20 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines 
Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2008.

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. No-
vember 2006 die in der Anlage aufgeführten Tarifver-
träge.

Anlage
(zu § 23 Absatz 5)

 1.  Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezem-
ber 1974,

 2.  Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV 
Azubi-O) vom 5. März 1991,

 3.  Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Aus-
zubildende vom 31. Januar 2003,

 4.  Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszu-
bildende (Ost) vom 31. Januar 2003,

 5.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an 
Auszubildende vom 17. Dezember 1970,

 6.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an 
Auszubildende (TV VL Azubi-O) vom 8. Mai 1991,

 7.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende 
vom 16. März 1977,

 8.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende 
(TV Urlaubsgeld Azubi-O) vom 5. März 1991,

 9.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubil-
dende vom 12. Oktober 1973,

10.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubil-
dende (TV Zuwendung Azubi-O) vom 5. März 1991.

– MBl. NRW. 2006 S. 742

20319 

Tarifvertrag
für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen

(TVA-L Pflege)
vom 12. Oktober 2006

Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –
B 4420 – 2 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –

25 – 42.06.02 – 2
vom 8. November 2006

Den nachstehenden Tarifvertrag für Auszubildende der 
Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege) geben wir be-
kannt:

Tarifvertrag
für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen

(TVA-L Pflege)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Geltungsbereich

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Schülerinnen/Schüler in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Alten-
pflege (Auszubildende). Voraussetzung ist, dass sie in 
Einrichtungen ausgebildet werden, die unter den Gel-
tungsbereich des TV-L fallen.

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Schülerinnen/Schü-
ler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe. 

(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt 
ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften.

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und
b) mit der dbb tarifunion.

Anlage
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§ 2
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein 
schriftlicher Ausbildungsvertrag zu schließen. 2Dieser 
enthält neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs 
mindestens Angaben über 

a)  die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
in der jeweils geltenden Fassung sowie Art, sachliche 
und zeitliche Gliederung der Ausbildung,

b) Beginn und Dauer der Ausbildung,

c)  Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen 
Ausbildungszeit,

d) Dauer der Probezeit,

e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,

f) Dauer des Urlaubs,

g)  Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsver-
trag gekündigt werden kann,

h)  die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der 
Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege) sowie einen 
in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Be-
triebs-/Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbil-
dungsverhältnis anzuwenden sind.

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schrift-
lich vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt 
werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

(3) 1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine 
Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunter-
kunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert künd-
baren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personal-
unterkunft wird im Tarifgebiet West nach dem Tarifver-
trag über die Gewährung von Personalunterkünften für 
Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden 
Fassung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der 
nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über 
die Gewährung von Personalunterkünften für Ange-
stellte vom 16. März 1974 maßgebende Quadratmetersatz 
ist hierbei um 15 v. H. zu kürzen.

§ 3
Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhält-
nis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer 
Kündigungsfrist gekündigt werden.

§ 4
Ärztliche Untersuchungen 

(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbilden-
den vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung 
durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzuweisen. 2Für 
Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 Jugend-
arbeitsschutzgesetz zu beachten.

(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veran-
lassung verpflichtet werden, durch eine ärztliche Beschei-
nigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach 
dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen 
zu erfüllen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um 
einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien 
nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten 
dieser Untersuchung trägt der Ausbildende.

(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsge-
fahren ausgesetzt sind, oder die mit gesundheitsgefähr-
denden Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von Spei-
sen beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabstän-
den ärztlich zu untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf 
Antrag der Auszubildenden auch bei Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses durchzuführen.

§ 5
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwie-
genheit zu wahren wie die Beschäftigten des Ausbildenden.

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubil-
dende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schriftlich 
anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit 
untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese ge-
eignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag übernom-
menen Verpflichtungen der Auszubildenden oder be-
rechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchti-
gen.

§ 6
Personalakten

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in 
ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das Recht 
auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmäch-
tigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien 
aus ihren Personalakten erhalten. 4Die Auszubildenden 
müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsäch-
licher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachtei-
lig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten 
gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten 
zu nehmen.

(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüg-
lich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist aktenkun-
dig zu machen.

§ 7
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Aus-
bildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Aus-
zubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzge-
setz fallen, richten sich nach den Regelungen für die Be-
schäftigten des Ausbildenden.

(2) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungs-
zwecks auch an Sonntagen und Wochenfeiertagen und in 
der Nacht ausgebildet werden.

(3) Eine Beschäftigung, die über die durchschnittliche 
regelmäßige wöchentliche Ausbildungszeit hinausgeht, 
ist nur ausnahmsweise zulässig.

§ 8
Ausbildungsentgelt

(1) 1Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Aus-
zubildende im Tarifgebiet West 

im ersten Ausbildungsjahr  729,06 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 788,57 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 884,44 Euro.
2Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszu-
bildende im Tarifgebiet Ost 

im ersten Ausbildungsjahr  674,38 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 729,43 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 818,11 Euro.
3Für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege gelten die 
Übergangsregelungen in Anlage 1.

(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, 
zu dem auch die Beschäftigten des Ausbildenden ihr 
Entgelt erhalten.

(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder ei-
ner berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufsaus-
bildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungs-
zeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts 
der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, 
als abgeleistete Ausbildungszeit.

(4) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feier-
tagen und Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und 
die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die 
Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Aus-
bildenden geltenden Regelungen sinngemäß.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten die Aus-
zubildenden

a)  die Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 
Buchstabe c BAT/BAT-O sowie die Zulagen nach der 
Protokollerklärung Nr. 1 zu Abschnitt A der An-
lage 1 b zum BAT/BAT-O zur Hälfte,

Anlage 1



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 34 vom 12. Dezember 2006748

b)  die Schicht- und Wechselschichtzulage nach den für 
die Beschäftigten geltenden Bedingungen jeweils zu 
drei Vierteln.

§ 9
Urlaub

(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entspre-
chender Anwendung der Regelungen, die für die Be-
schäftigten des Ausbildenden gelten. 2Während des Er-
holungsurlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Ab-
satz 1) fortgezahlt.

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusam-
menhängend während der unterrichtsfreien Zeit zu er-
teilen und in Anspruch zu nehmen.

§ 10
Ausbildungsmaßnahmen

außerhalb der Ausbildungsstätte

(1) Bei Dienstreisen erhalten die Auszubildenden eine 
Entschädigung in entsprechender Anwendung der Reise-
kostenbestimmungen, die für die Beschäftigten des Aus-
bildenden jeweils gelten.

(2) Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer 
anderen Einrichtung außerhalb der politischen Gemein-
degrenze der Ausbildungsstätte sowie zur Teilnahme an 
Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen 
werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis 
zur Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils nied-
rigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) 
erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreiser-
mäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monats-
fahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen.

§ 11
Familienheimfahrten

1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte 
zum Wohnort der Eltern und zurück werden den Auszu-
bildenden monatlich einmal Fahrtkosten erstattet. 2Er-
stattungsfähig sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur 
Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten 
Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförde-
rungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge). 3Dem 
Wohnort der Eltern steht der Wohnort der Erziehungs-
berechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin/des Lebenspartners gleich. 4Möglich-
keiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (zum 
Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Bahn-
Card) sind auszunutzen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, 
wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rück-
kehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am 
jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte weniger als vier 
Wochen beträgt.

§ 12
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Auszubildende erhalten Schutzkleidung nach den 
Bestimmungen, die für die entsprechenden Beschäftigten 
des Ausbildenden maßgebend sind.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos 
die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur 
Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen Prüfung 
erforderlich sind.

§ 13
Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre 
Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfül-
len, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis 
zu einer Dauer von sechs Wochen das Ausbildungsent-
gelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wiederholungser-
krankungen sowie bei Beendigung des Ausbildungsver-
hältnisses richtet sich die Dauer der Entgeltfortzahlung 
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden 
einen Arbeitsunfall erlitten oder sich eine Berufskrank-
heit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf beru-
henden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfort-
zahlungszeitraums von sechs Wochen ein Krankengeld-
zuschuss bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzu-
schuss wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 
den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträ-
gers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoaus-
bildungsentgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung 
des Krankengeldzuschusses ist, dass der zuständige Un-
fallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Be-
rufskrankheit anerkennt.

§ 14
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Ab-
satz 1) für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzuzahlen, 
um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die 
planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu 
können; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch 
für sechs Ausbildungstage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt 
sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst 
werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf 
zwei Ausbildungstage.

(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejeni-
gen Regelungen entsprechend, die für die Beschäftigten 
des Ausbildenden maßgebend sind.

§ 15
Vermögenswirksame Leistungen

(1) 1Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine 
vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro 
monatlich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 6,65 Euro 
monatlich, wenn sie diesen Betrag nach Maßgabe des 
Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung 
anlegen. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leis-
tungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in 
dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mit-
geteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Mo-
nate desselben Kalenderjahres. 3Die vermögenswirk-
samen Leistungen werden nur für Kalendermonate ge-
währt, für die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, 
Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 
4Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, sind 
die vermögenswirksamen Leistungen Teil des Kranken-
geldzuschusses.

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 16
Jahressonderzahlung

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Aus-
bildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jah-
ressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubildenden, 
für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung 
finden, 95 v.H. sowie bei Auszubildenden, für die die Re-
gelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, 
71,5 v. H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das den 
Auszubildenden für November zusteht.

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für je-
den Kalendermonat, in dem Auszubildende keinen An-
spruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzah-
lung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) 
oder im Krankheitsfall (§ 13) haben. 2Die Verminderung 
unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende 
wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 
Absatz 1 Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt 
erhalten haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner 
für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Eltern-
zeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. 4Vor-
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aussetzung ist, dass am Tag vor Antritt der Elternzeit 
Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld bestanden hat.

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbil-
dungsentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag 
der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden.

(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an 
die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Arbeits-
verhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zu-
sammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem 
Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus 
dem Ausbildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im 
Laufe eines Kalendermonats erfolgt, wird dieser Kalen-
dermonat bei der anteiligen Jahressonderzahlung aus 
dem Arbeitsverhältnis berücksichtigt.

(5) Für die Höhe der Jahressonderzahlung in den Jahren 
2006 und 2007 gilt § 21 TVÜ-Länder entsprechend.

§ 17
Betriebliche Altersversorgung

1Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätz-
liche Alters- und Hinterbliebenenversorgung unter Ei-
genbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag 
über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversor-
gung – ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung 

Protokollerklärung zu § 17:

§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hanse-
stadt Hamburg.

§ 18
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der 
Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche Regelungen 
bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhält-
nis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nächst-
möglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein 
Jahr.

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die 
Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbildungszeit 
ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in 
ein Arbeitsverhältnis, hat er dies den Auszubildenden 
drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbil-
dungszeit schriftlich mitzuteilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsver-
hältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe 
nur gekündigt werden

a)  aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten 
einer Kündigungsfrist,

b)  von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 
vier Wochen.

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbil-
dungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber aus-
drücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Ar-
beitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

§ 19
Abschlussprämie

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses auf-
grund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung 
bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine 
Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 
400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist kein zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Ab-
schlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.

(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die 
Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer 
Wiederholungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im Einzel-
fall kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprä-
mie zahlen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungs-
verhältnisse, die im Jahr 2007 beginnen.

§ 20
Ausschlussfrist

1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder 
vom Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 
2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Gel-
tendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leis-
tungen aus.

§ 21
In-Kraft-Treten, Laufzeit

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 16 Absatz 1 bis 4 
am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Ende eines Kalenderhalbjahres, frühestens 
zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarif-
vertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer 
Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjeni-
gen Jahres, in dem die volle Angleichung nach § 21 Ab-
satz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene erreicht ist, schrift-
lich gekündigt werden.

(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich 
gekündigt werden:

a)  § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum 
Ende eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2008,

b)  § 19 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines 
Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2008.

(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. No-
vember 2006 die in der Anlage 2 aufgeführten Tarifver-
träge.

Anlage 1

Übergangsregelungen
für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege

1.  Für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege, deren 
Ausbildungsverhältnis vor dem 1. November 2006 be-
gonnen hat, gelten die jeweils einzelvertraglich ver-
einbarten Ausbildungsentgelte bis zur Beendigung 
des Ausbildungsverhältnisses weiter, soweit einzel-
vertraglich nichts Abweichendes vereinbart wird.

2.  Soweit Ausbildende von Schülerinnen/Schülern in 
der Altenpflege bis zum 31. Oktober 2006 ein Ausbil-
dungsentgelt gezahlt haben, das niedriger ist als die 
in § 8 Absatz 1 geregelten Ausbildungsentgelte, gel-
ten für die Ausbildungsentgelte bei Ausbildungsver-
hältnissen, die nach dem 31. Oktober 2006 beginnen, 
spätestens ab 1. Januar 2009 die in § 8 Absatz 1 gere-
gelten Beträge.

Anlage 2
(zu § 21 Absatz 5)

1.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Kran-
kenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausge-
bildet werden, vom 28. Februar 1986,

2.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Kran-
kenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausge-
bildet werden (Mantel-TV Schü-O), vom 5. März 1991,

3.  Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 12 für Schü-
lerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Kranken-
pflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebil-
det werden, vom 31. Januar 2003,

Anlage 2
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4.  Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Schüle-
rinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpfle-
gegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden (Ost), vom 31. Januar 2003,

5.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/
Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegege-
setzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkran-
kenpflege oder nach Maßgabe des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden, vom 21. April 1986,

6.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/
Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegege-
setzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkran-
kenpflege oder nach Maßgabe des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden (TV Urlaubsgeld Schü-O), vom 5. 
März 1991,

7.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/
Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegege-
setzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet wer-
den, vom 21. April 1986,

8.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/
Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegege-
setzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet wer-
den (TV Zuwendung Schü-O), vom 5. März 1991.

– MBl. NRW. 2006 S. 746

203308 

Änderungstarifvertrag
vom 12. Oktober 2006

zum
Tarifvertrag Altersversorgung

Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –
B 6119 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –

25 – 42.06.10 – 81.01.5
vom 8. November 2006

Den nachstehenden Änderungstarifvertrag, durch den 
der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002 (bekannt ge-
geben im Abschn. A des Gem. RdErl. d. Finanzministeri-
ums u. d. Innenministeriums vom 27.03.2002 SMBl. 
NRW. 203308) geändert worden ist, geben wir bekannt:

Änderungstarifvertrag

vom 12. Oktober 2006

zum

Tarifvertrag Altersversorgung

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Änderung des ATV

Der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002, zuletzt ge-
ändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 15. 
September 2005, wird wie folgt geändert:

In § 16 Absatz 1 wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Der Umlage-Beitrag für die Beschäftigten des Saar-
landes beträgt abweichend von Satz 3 ab 1. Januar 2007  
1,41 v. H.“

§ 2
In-Kraft-Treten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

– MBl. NRW. 2006 S. 750

203308 

Tarifvertrag
zur Entgeltumwandlung

für die Beschäftigten der Länder
(TV-EntgeltU-L)

vom 12. Oktober 2006
Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –

B 6120 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –
25 – 42.06.02 – 1

vom 8. November 2006

Den nachstehenden Tarifvertrag zur Entgeltumwand-
lung für die Beschäftigten der Länder (TV-EntgeltU-L) 
geben wir bekannt:

Tarifvertrag
zur Entgeltumwandlung

für die Beschäftigten der Länder
(TV-EntgeltU-L)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den 
Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L), des Tarifvertrages für Auszu-
bildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem 
Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) oder den Tarifver-
trag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen 
(TVA-L Pflege) fallen.

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und
b) mit der dbb tarifunion.

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und
b) mit der dbb tarifunion.
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§ 2
Grundsatz der Entgeltumwandlung

Dieser Tarifvertrag regelt die Grundsätze zur Umwand-
lung tarifvertraglicher Entgeltbestandteile zum Zwecke 
der betrieblichen Altersversorgung.

Protokollerklärung zu § 2:

Der Klammerzusatz „(einschließlich des Ausschlusses 
der Entgeltumwandlung und der Verhandlungszusage 
nach 1.3)“ in § 40 Absatz 4 des Tarifvertrages Altersver-
sorgung findet ab 1. November 2006 keine Anwendung 
mehr. 

§ 3
Anspruchsvoraussetzungen

(1) Die/Der Beschäftigte hat Anspruch darauf, dass 
künftige Entgeltansprüche durch Entgeltumwandlung 
für ihre/seine betriebliche Altersversorgung verwendet 
werden.

(2) 1Der Höchstbetrag für die Entgeltumwandlung wird 
begrenzt auf jährlich bis zu 4 v.H. der jeweiligen Bei-
tragsbemessungsgrenze (West) in der allgemeinen Ren-
tenversicherung zuzüglich 1.800 Euro. 2Im beiderseitigen 
Einvernehmen können die/der Beschäftigte und der Ar-
beitgeber vereinbaren, dass die/der Beschäftigte einen 
über den Höchstbetrag nach Satz 1 hinausgehenden Be-
trag ihres/seines Entgelts umwandelt.

(3) Der umzuwandelnde Entgeltbetrag für ein Jahr muss 
mindestens 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 
SGB IV erreichen.

§ 4
Umwandelbare Entgeltbestandteile

(1) Die/Der Beschäftigte kann nur künftige Entgeltan-
sprüche umwandeln. 

(2) Umwandelbar sind künftige Ansprüche auf die Jah-
ressonderzahlung sowie auf monatliche Entgeltbestand-
teile. 

(3) Vermögenswirksame Leistungen können nicht umge-
wandelt werden. 

§ 5
Geltendmachung des Entgeltumwandlungsanspruchs 

(1) Die/Der Beschäftigte muss ihren/seinen Anspruch 
auf Entgeltumwandlung rechtzeitig gegenüber dem Ar-
beitgeber schriftlich geltend machen. 

(2) Für die Entgeltumwandlung schließen die/der Be-
schäftigte und der Arbeitgeber eine schriftliche Verein-
barung (Entgeltumwandlungsvereinbarung).

(3) 1Die Umwandlung monatlicher Entgeltbestandteile 
hat mindestens für den Zeitraum eines Jahres zu erfol-
gen. 2In begründeten Einzelfällen ist ein kürzerer Zeit-
raum zulässig. 3Der Arbeitgeber kann bei Umwandlung 
monatlicher Entgeltbestandteile verlangen, dass für den 
Zeitraum eines Jahres gleich bleibende monatliche Be-
träge umgewandelt werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Änderung beste-
hender Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung ent-
sprechend. 

§ 6
Durchführungsweg

1Für den Durchführungsweg gelten die Vorschriften des 
Betriebsrentengesetzes. 2Die Entgeltumwandlung der bei 
der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
pflichtversicherten Beschäftigten ist dort durchzuführen. 
3Für die Beschäftigten, die aufgrund § 2 Absatz 2 des Ta-
rifvertrages Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder freiwillig versichert sind, so-
wie für die Beschäftigten im Sinne des Satzes 3 der An-
lage 2 zum Tarifvertrag Altersversorgung ist die Entgelt-
umwandlung ebenfalls bei der VBL durchzuführen. 

§ 7
In-Kraft-Treten

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in 
Kraft.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Mo-
naten zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens zum 
31. Dezember 2008, schriftlich gekündigt werden.

– MBl. NRW. 2006 S. 750

203310 

Tarifvertrag
über die Arbeitsbedingungen

der Personenkraftwagenfahrer der Länder
(Pkw-Fahrer-TV-L)

vom 12. Oktober 2006
Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –

B 4430 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –
25 – 42.06.06 – 31.14.1
vom 8. November 2006

Den nachstehenden Tarifvertrag über die Arbeitsbedin-
gungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder 
(PKW-Fahrer-TV-L) geben wir bekannt:

Tarifvertrag
über die Arbeitsbedingungen

der Personenkraftwagenfahrer der Länder
(Pkw-Fahrer-TV-L)

vom 12. Oktober 2006

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
einerseits

und*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für die unter den Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fal-
lenden Personenkraftwagenfahrer und Personenkraft-
wagenfahrerinnen (Fahrer/Fahrerinnen) der Länder.

(2) Er gilt nicht für Fahrer und Fahrerinnen, die nicht 
oder nur gelegentlich über die regelmäßige Arbeitszeit 
(§ 6 Absatz 1 TV-L) hinaus beschäftigt werden.

Protokollerklärungen zu § 1:

1.  1Personenkraftwagenfahrer und Personenkraftwa-
genfahrerinnen sind die ständig eingeteilten Fahrer 
und Fahrerinnen von Kraftfahrzeugen, die nach ihrer 
Bauart und Ausstattung zur Beförderung von nicht 
mehr als neun Personen einschließlich Fahrer/Fah-
rerin geeignet und bestimmt sind. 2Zu den Personen-
kraftwagenfahrern / Personenkraftwagenfahrerinnen 
gehören ferner die ständig eingeteilten Fahrer/Fah-

*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
– Bundesvorstand –,
diese zugleich handelnd für
– Gewerkschaft der Polizei,
– Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und
b) mit der dbb tarifunion.
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rerinnen von Kombinationskraftwagen mit höchstens 
acht fest eingebauten Fahrgastsitzen sowie die Fah-
rer/Fahrerinnen von Krankentransportwagen.

2.  1Ein Fahrer/eine Fahrerin ist dann nicht nur gele-
gentlich über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus be-
schäftigt, wenn er/sie im vorangegangenen Kalender-
halbjahr in einem Monat mindestens 15 Überstunden 
geleistet hat. 2Er/sie bleibt in der Pauschalgruppe, 
wenn im Durchschnitt des laufenden Kalenderhalb-
jahres die für die jeweilige Pauschalgruppe erforder-
liche Arbeitszeit erfüllt wird. 3Ist der Fahrer/die Fah-
rerin im vorangegangenen Kalenderhalbjahr infolge 
Erkrankung oder Unfalls mindestens drei Monate ar-
beitsunfähig gewesen, sind auch die Überstunden zu 
berücksichtigen, die er/sie ohne die Arbeitsunfähig-
keit geleistet hätte.

§ 2
Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit

(1) 1Die Arbeitszeit umfasst Lenkzeiten, Vor- und Ab-
schlussarbeiten, Reparaturarbeiten, Wagenpflege, War-
tezeiten, Wartungsarbeiten und sonstige Arbeit. 2Die 
höchstzulässige Arbeitszeit richtet sich grundsätzlich 
nach den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes.

(2) 1Die höchstzulässige Arbeitszeit kann im Hinblick 
auf die in ihr enthaltenen Wartezeiten auf bis zu 15 
Stunden täglich ohne Ausgleich verlängert werden, wenn 
der Fahrer/die Fahrerin schriftlich einwilligt und geeig-
nete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheits-
schutzes getroffen sind (§ 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz); 
sie darf im Tarifgebiet West 268 Stunden und im Tarif-
gebiet Ost 272,5 Stunden im Kalendermonat ohne Frei-
zeitausgleich nicht übersteigen. 2Geeignete Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes sind insbe-
sondere das Recht des Fahrers/der Fahrerin zu einer 
jährlichen, für den Beschäftigten kostenfreien arbeits-
medizinischen Untersuchung bei einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Arzt (unbeschadet der Pflichten aus anderen 
Rechtsvorschriften) und/oder die Gewährung eines Frei-
zeitausgleichs möglichst durch ganze Tage oder durch 
zusammenhängende arbeitsfreie Tage zur Regenerati-
onsförderung. 3Gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 3 in Verbindung 
mit Absatz 2a Arbeitszeitgesetz wird zugleich die Ruhe-
zeit auf bis zu 9 Stunden verkürzt, wenn die ordnungs-
gemäße Durchführung des betreffenden Fahrdienstes 
dies erfordert. 4Die Kürzung der Ruhezeit ist bis zum 
Ende der folgenden Woche auszugleichen.

(3) 1Muss die höchstzulässige monatliche Arbeitszeit 
nach Absatz 2 Satz 1 aus zwingenden dienstlichen oder 
betrieblichen Gründen ausnahmsweise überschritten 
werden, so sind die Stunden, die über 268 beziehungs-
weise 272,5 Stunden hinausgehen, im Laufe des kom-
menden oder des darauf folgenden Monats durch Ertei-
lung entsprechender Freizeit auszugleichen; ferner ist 
der Zeitzuschlag für Überstunden nach § 8 Absatz 1 Satz 
2 Buchstabe a TV-L zu zahlen. 2Die Zahlung einer geld-
lichen Entschädigung anstelle der Erteilung entspre-
chender Freizeit ist aus Gründen des Gesundheits-
schutzes (Absatz 2 Satz 1) unzulässig.

(4) Bei der Ermittlung der höchstzulässigen monatlichen 
Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 sind Ausfallzeiten (§ 3 
Absatz 3) einzurechnen; für einen Ausfalltag sind im Ta-
rifgebiet West höchstens 10 Stunden und im Tarifgebiet 
Ost höchstens 10,5 Stunden anzusetzen.

Protokollerklärung zu § 2:
1Die regelmäßige Arbeitszeit des Fahrers/der Fahrerin 
nach § 6 Absatz 1 TV-L bleibt unberührt. 2Soweit die 
höchstzulässige Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 zweiter 
Halbsatz nicht überschritten wird, ist § 6 Absatz 2 TV-L 
mit der Maßgabe anwendbar, dass bei der Berechnung 
auf das jeweilige Kalenderhalbjahr abzustellen ist.

§ 3
Monatsarbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit, die in einem Kalendermonat im Rah-
men von § 2 geleistet wird, ist die Monatsarbeitszeit.

(2) 1Für die Ermittlung der Monatsarbeitszeit gilt als 
tägliche Arbeitszeit die Zeit vom Arbeitsbeginn bis zur 

Beendigung der Arbeit, gekürzt um die dienstplanmä-
ßigen Pausen. 2Bei ununterbrochener dienstlicher Abwe-
senheit des Fahrers/der Fahrerin von der Dienststelle 
zwischen 12 und 14 Uhr oder bei einer Dienstreise zwi-
schen 6 und 12 Stunden findet keine Kürzung statt, bei 
einer eintägigen Dienstreise über 12 Stunden wird ein-
heitlich eine Kürzung von 30 Minuten vorgenommen.

(3) Im Falle

– eines Erholungsurlaubs, Zusatzurlaubs (§§ 26, 27 TV-L),
–  einer Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung oder Un-

falls,
–  einer Arbeitsbefreiung unter Entgeltfortzahlung (§ 29 

TV-L),
–  einer Qualifizierung in überwiegend dienstlichem oder 

betrieblichem Interesse unter Zahlung des Entgelts,
–  eines ganztägigen Freizeitausgleichs nach § 2 Absatz 3 

Satz 1,
–  eines ganzen oder teilweisen Ausfalls wegen der Tätig-

keit als Mitglied einer Personalvertretung/eines Be-
triebsrates,

–  eines ganzen oder teilweisen Ausfalls infolge eines Wo-
chenfeiertages

sind für jeden Arbeitstag folgende Stunden pauschal an-
zusetzen:

a)  bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit auf 5 Werktage bei Fahrern/Fah-
rerinnen der

Tarifgebiet
West

Tarifgebiet 
Ost

Pauschalgruppe I  8,65 Stunden  9 Stunden

Pauschalgruppe II  9,65 Stunden 10 Stunden

Pauschalgruppe III 10,65 Stunden 11 Stunden

Pauschalgruppe IV 11,65 Stunden 12 Stunden

Ständige persönliche Fahrer/
Fahrerinnen

11,65 Stunden 12 Stunden

b)  bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchent-
lichen Arbeitszeit auf 6 Werktage oder ständig wech-
selnd auf 6 beziehungsweise 5 Werktage bei Fahrern/
Fahrerinnen der

Tarifgebiet
West

Tarifgebiet 
Ost

Pauschalgruppe I  7,65 Stunden  8 Stunden

Pauschalgruppe II  8,65 Stunden  9 Stunden

Pauschalgruppe III  9,65 Stunden 10 Stunden

Pauschalgruppe IV 10,65 Stunden 11 Stunden

Ständige persönliche Fahrer/
Fahrerinnen

10,65 Stunden 12 Stunden

(4) 1Jeder Tag einer mehrtägigen Dienstreise ist mit 12 
Stunden anzusetzen. 2Für die Berechnung der Zeitzu-
schläge nach § 4 Absatz 4 ist bei mehrtägigen Dienstrei-
sen wie folgt zu verfahren: 3Beginnt die mehrtägige 
Dienstreise nach 12.00 Uhr, ist für diesen Tag die Zeit 
von 12.00 bis 24.00 Uhr, endet die mehrtägige Dienst-
reise vor 12.00 Uhr, ist für diesen Tag die Zeit von 0.00 
bis 12.00 Uhr, für alle übrigen Tage die Zeit von 8.00 bis 
20.00 Uhr anzusetzen.

Protokollerklärung zu den Absätzen 3 und 4:

1.  Zur Tätigkeit als Mitglied einer Personalvertretung/
eines Betriebsrates gemäß Absatz 3 gehören auch 
mehrtägige Reisen, die zur Erfüllung der Personal-
rats-/Betriebsratsaufgaben notwendig sind und für 
die nach den Landespersonalvertretungsgesetzen/§ 40 
Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz Reisekostenver-
gütungen zu zahlen sind.

2.  1Eine mehrtägige Dienstreise gemäß Absatz 4 liegt 
vor, wenn sie nach Ablauf des Kalendertages endet, 
an dem sie begonnen hat. 2Der Pauschalansatz von 12 
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Stunden gilt auch für den Kalendertag, an dem eine 
mehrtägige Dienstreise beginnt oder endet und an 
dem weitere Arbeit geleistet wird beziehungsweise 
eine weitere Dienstreise geendet hat oder beginnt.

(5) Bei Arbeitsbefreiung (§ 29 TV-L) oder Beurlaubung 
(§ 28 TV-L) ohne Entgeltfortzahlung werden die Stun-
den angesetzt, die der Fahrer/die Fahrerin ohne diese 
Ausfallsgründe innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
(§ 6 Absatz 1 TV-L) geleistet hätte.

§ 4
Pauschalentgelt

(1) Für die Fahrer/Fahrerinnen wird ein Pauschalentgelt 
festgesetzt, mit dem das Tabellenentgelt (§ 15 Absatz 1 
TV-L) sowie das Entgelt für Überstunden und Zeitzu-
schläge für Überstunden (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe 
a TV-L) abgegolten sind. 

(2) 1Die Höhe des Pauschalentgelts bemisst sich nach der 
durchschnittlichen Monatsarbeitszeit (§ 3) im vorange-
gangenen Kalenderhalbjahr in der jeweiligen Pauschal-
gruppe (§ 5) der Entgeltgruppe. 2Bei Fahrern/Fah-
rerinnen, die im vorangegangenen Kalenderhalbjahr 
nicht als Fahrer/Fahrerinnen im Sinne dieses Tarifver-
trages beschäftigt waren, bemisst sich die Höhe des Pau-
schalentgelts bis zum Schluss des laufenden Kalender-
halbjahres nach der Arbeitszeit (§ 2) im jeweiligen Ka-
lendermonat. 3Bei Fahrern/Fahrerinnen die zu einer an-
deren Dienststelle versetzt werden, richtet sich die Höhe 
des Pauschalentgelts bis zum Schluss des laufenden Ka-
lenderhalbjahres nach der Monatsarbeitszeit (§ 3) im je-
weiligen Kalendermonat bei der neuen Dienststelle. 

(3) Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich aus 
den Anlagen 1 a und 1 b, Anlagen 2 a und 2 b sowie den 
Anlagen 3 a bis 3 c zu diesem Tarifvertrag.

(4) Neben dem Pauschalentgelt werden für die Arbeit an 
Sonntagen, gesetzlichen Wochenfeiertagen, Vorfesttagen, 
in der Nacht und an Samstagen Zeitzuschläge nach Maß-
gabe des § 8 Absatz 1 TV-L gezahlt.

(5) 1Die Pauschalentgelte in Anlage 1 b, 2 b  und 3 c wer-
den um denselben Vomhundertsatz verändert, um den 
sich die Tabellenentgelte bei einer allgemeinen Entgelt-
erhöhung verändern. 2Die Tarifvertragsparteien werden 
diese Anpassung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
einer allgemeinen Entgelterhöhung ohne Kündigung ver-
einbaren.

§ 5
Pauschalgruppen

(1) Entsprechend ihrer Monatsarbeitzeit (§ 3) sind die 
Fahrer/Fahrerinnen folgenden Pauschalgruppen zuge-
ordnet:

Tarifgebiet
West

Tarifgebiet 
Ost

Pauschalgruppe I ab 185 bis 
196 Stunden 

ab 189 bis 
199 Stunden

Pauschalgruppe II über 196 bis 
221 Stunden

über 199 bis 
224 Stunden

Pauschalgruppe III über 221 
bis 244 Stunden 

über 224 bis 
248 Stunden

Pauschalgruppe IV über 244 bis 
268 Stunden 

über 248 bis 
272,5 Stunden

Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen

bis 288 Stunden bis 
292 Stunden

(2) Ständige persönliche Fahrer/Fahrerinnen im Sinne 
der Anlage sind die ständigen persönlichen Fahrer/Fah-
rerinnen der Präsidenten der gesetzgebenden Körper-
schaften, der Mitglieder der Landesregierungen und der 
Staatssekretäre (in Baden-Württemberg und im Saar-
land: der ständigen Vertreter der Mitglieder der Landes-
regierung). 

(3) 1Die höchstzulässige Arbeitszeit der ständigen per-
sönlichen Fahrer/Fahrerinnen soll im Tarifgebiet West 
288 Stunden und im Tarifgebiet Ost 292 Stunden im Mo-

nat nicht überschreiten. 2§ 2 Absatz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 3§ 2 Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass die Stun-
densätze der Pauschalgruppe IV zugrunde zu legen sind. 
4Das Pauschalentgelt der ständigen persönlichen Fahrer/
Fahrerin wird nur für die Zeit der tatsächlichen Dienst-
leistung in dieser Funktion gewährt. 

(4) 1Für den Fahrer/die Fahrerin erhöht sich bei Vertre-
tung einer/eines ständigen persönlichen Fahrers/Fah-
rerin im Sinne des Absatzes  2 das Pauschalentgelt nach 
§ 4 Absatz 2 für die Dauer der Vertretung um den jewei-
ligen Unterschiedsbetrag zwischen dem Pauschalentgelt 
der Pauschalgruppe IV und dem Pauschalentgelt, den er/
sie als ständiger persönlicher Fahrer/Fahrerin im Sinne 
des Absatzes 2 erhalten würde. 2§ 6 gilt entsprechend. 
3Bei Vertretung für die Zeit eines vollen Kalendermonats 
gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend. 4Bei Vertretung 
für einzelne Arbeitstage erhöht sich die höchstzulässige 
Arbeitszeit des Kalendermonats (§ 2 Absatz 2) für jeden 
Arbeitstag um eine Stunde, höchstens jedoch im Tarifge-
biet West auf 288 Stunden und im Tarifgebiet Ost auf 
292 Stunden im Kalendermonat; § 2 Absatz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

§ 6
Anteiliges Pauschalentgelt

Endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Kalendermo-
nats oder steht das Pauschalentgelt aus einem sonstigen 
Grunde nicht für den ganzen Kalendermonat zu, wird 
nur der Teil des Pauschalentgelts gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt.

§ 7
Sicherung des Pauschalentgelts

(1) 1Fahrer/Fahrerinnen mit mindestens fünfjähriger un-
unterbrochener Beschäftigung bei demselben Arbeitge-
ber nach diesem Tarifvertrag, dem Pkw-Fahrer-TV L 
vom 10. Februar 1965, dem TV Kraftfahrer-O-TdL vom 
8. Mai 1991 und/oder dem Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. 
Februar 1965, die infolge eines Unfalles, welcher nach 
In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages in Ausübung oder 
infolge der Arbeit ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit erlitten wurde, nicht mehr als Fahrer/Fahrerin wei-
terbeschäftigt werden, erhalten eine persönliche Zulage. 
2Dies gilt nicht für Fahrer/Fahrerinnen der Pauschal-
gruppe I.

(2) 1Die Zulage wird in Höhe der Differenz zwischen 
dem Pauschalentgelt aus der nächst niedrigeren Pau-
schalgruppe (einschließlich der Zeitzuschläge nach § 4 
Absatz 4) als derjenigen Pauschalgruppe, der der Fahrer/
die Fahrerin zuletzt in der bisherigen Tätigkeit angehört 
hat, und dem ersten vollen Tabellenentgelt in der neuen 
Tätigkeit einschließlich bezahlte Überstunden gewährt, 
sofern dieses geringer ist.

(3) 1Gehörte der Fahrer/die Fahrerin in den letzten zwei 
Jahren in der bisherigen Tätigkeit mehr als ein halbes 
Jahr einer niedrigeren Pauschalgruppe an, tritt an die 
Stelle der nächst niedrigeren die unmittelbar unter der 
nächst niedrigeren liegende Pauschalgruppe. 2Fahrer der 
Pauschalgruppe II erhalten in diesem Fall keine persön-
liche Zulage.

(4) Bei ständigen persönlichen Fahrern/Fahrerinnen, die 
weniger als zwei Jahre als solche beschäftigt waren, tritt 
in Absatz 2 an die Stelle der Pauschalgruppe IV die Pau-
schalgruppe III.

(5) Die Zulage vermindert sich nach Ablauf von jeweils 
einem Jahr um ein Viertel der ursprünglichen Höhe.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend

a)  für Fahrer/Fahrerinnen nach zehnjähriger ununter-
brochener Beschäftigung als Fahrer/Fahrerin bei 
demselben Arbeitgeber, davon die letzten fünf Jahre 
als Fahrer/Fahrerin im Sinne dieses Tarifvertrages 
und/oder des Pkw-Fahrer-TV L, des TV Kraftfahrer-
O-TdL beziehungsweise des Pkw-Fahrer-TV HH, 
wenn die Leistungsminderung durch eine Gesund-
heitsschädigung hervorgerufen wurde, die durch fort-
wirkende schädliche Einflüsse der Arbeit eingetreten 
ist,

Anlagen 1 a 
und 1 b
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b)  für mindestens 55 Jahre alte Fahrer/Fahrerinnen 
nach fünfzehnjähriger ununterbrochener Beschäfti-
gung als Fahrer/Fahrerin bei demselben Arbeitgeber, 
davon die letzten fünf Jahre als Fahrer/Fahrerin im 
Sinne dieses Tarifvertrages und/oder des Pkw-Fah-
rer-TV L, des TV Kraftfahrer-O-TdL beziehungs-
weise des Pkw-Fahrer-TV HH, wenn die Leistungs-
minderung durch Abnahme der körperlichen Kräfte 
und Fähigkeiten infolge langjähriger Arbeit verur-
sacht wurde,

c)  für Fahrer/Fahrerinnen nach fünfundzwanzigjähriger 
ununterbrochener Beschäftigung als Fahrer/Fahrerin 
bei demselben Arbeitgeber, davon die letzten fünf 
Jahre als Fahrer/Fahrerin im Sinne dieses Tarifver-
trages und/oder des Pkw-Fahrer-TV L, des TV Kraft-
fahrer-O-TdL beziehungsweise des Pkw-Fahrer-TV 
HH, wenn die Leistungsminderung durch Abnahme 
der körperlichen Kräfte und Fähigkeiten infolge lang-
jähriger Arbeit verursacht wurde.

§ 8
Übergangsvorschrift für am 31. Oktober 2006/

1. November 2006 
vorhandene Fahrer/Fahrerinnen

(1) Für die am 31. Oktober 2006 vorhandenen Fahrer/
Fahrerinnen, deren Arbeitsverhältnisse zu demselben 
Arbeitgeber über den 31. Oktober 2006 hinaus fortbeste-
hen und die am 1. November 2006 unter den Geltungsbe-
reich des TV-L fallen, gelten die nachfolgenden besonde-
ren Regelungen.

(2) 1Ein Fahrer/eine Fahrerin ist dann nicht nur – im 
Sinne des § 1 – gelegentlich über die regelmäßige Ar-
beitszeit hinaus beschäftigt, wenn er/sie im vorangegan-
genen Kalenderhalbjahr in mehr als 6 Wochen Überstun-
den geleistet hat. 2Ist der Fahrer/die Fahrerin im voran-
gegangenen Kalenderhalbjahr infolge Erkrankung oder 
Unfalls mindestens 3 Monate arbeitsunfähig gewesen, 
sind auch die Überstunden zu berücksichtigen, die er/sie 
ohne Arbeitsunfähigkeit geleistet hätte.

(3) Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich aus 
den Anlagen 1a bis 3 c zu diesem Tarifvertrag.

(4) Abweichend von § 5 Abs. 1 beläuft sich die Monats-
arbeitszeit bei Pauschalgruppe I im Tarifgebiet West ab 
170 bis 196 Stunden und im Tarifgebiet Ost ab 174 bis 
199 Stunden.

(5) Für die seit dem 31. Januar 1977 von dem Pkw-Fah-
rer-TV L beziehungsweise Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. 
Februar 1965 erfassten Fahrer/Fahrerinnen gilt als Be-
sitzstand die Regelung in Anlage A.

Protokollerklärung zu § 8:

Vorhandene Fahrer/Fahrerinnen im Sinne dieser Vor-
schrift sind alle über den 31. Oktober 2006 hinaus bei 
demselben Arbeitgeber beschäftigten Fahrer/Fahrer-
innen, unabhängig davon, ob sie in den Geltungsbereich 
der Pkw-Fahrer-Tarifverträge gefallen sind.

§ 9
Überleitungs- und Besitzstandsregelung

(1) 1Die Überleitung der Fahrer/Fahrerinnen, die unter 
den Geltungsbereich des Tarifvertrages zur Überleitung 
der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Rege-
lung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) fallen, am 1. 
November 2006 bestimmt sich nach dem vorgenannten 
Tarifvertrag. 2Die dem Pauschalentgelt zu Grunde lie-
gende Lohngruppe bildet die Grundlage für die Zuord-
nung nach den §§ 4 ff. TVÜ-Länder.

(2) In die Pauschalentgelttabelle (§ 8 Absatz 3) werden 
sie am 1. November 2006 auf der Grundlage der am 31. 
Oktober 2006 zustehenden Lohngruppe und der erreich-
ten Jahre in den Lohnstufen der Anlage 3 zum Pkw-Fah-
rer-TV L vom 10. Februar 1965, der Anlagen 1 c und 2 c 
zum Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 1965 und der 
Anlage 3 zum TV Kraftfahrer-O-TdL vom 8. Mai 1991 
übergeleitet.

§ 10
In-Kraft-Treten

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in 
Kraft und ersetzt den Pkw-Fahrer-TV L vom 10. Februar 
1965, den Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 1965 und 
den TV Kraftfahrer-O-TdL vom 8. Mai 1991.

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von 3 Mona-
ten zum Schluss eines Kalendervierteljahres schriftlich 
gekündigt werden.

Die Anlagen 2 a, 2 b, 3, 3 b und 3 c sind für das Land 
Nord rhein-Westfalen ohne Bedeutung und daher nicht 
abgedruckt.

Anlage A

(1) 1Die am 31. Januar 1977 von § 7 des Pkw-Fahrer-TV 
L beziehungsweise Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 
1965 erfassten Fahrer/Fahrerinnen erhalten mit Wirkung 
vom 1. Februar 1977 für die Dauer ihres bestehenden 
Arbeitsverhältnisses, solange sie ununterbrochen unter 
die Tarifverträge vom 10. Februar 1965 und unter diesen 
Tarifvertrag fallen, eine monatlich zu berechnende nicht 
zusatzversorgungspflichtige Besitzstandszulage nach 
folgenden Maßgaben:
2Erreicht die monatliche Summe der Zeitzuschläge nach 
§ 4 Absatz 4

bei einem Fahrer/einer Fahrerin

in Pauschalgruppe I nicht den Betrag von 38,35 €,

in Pauschalgruppe II nicht den Betrag von 63,91 €,

in den Pauschalgruppen III und IV 
nicht den Betrag von 76,69 €,

bei einem ständigen Fahrer/einer 
ständigen Fahrerin nicht den Betrag von 97,15 €,

wird als Besitzstandszulage der jeweilige Unterschieds-
betrag gezahlt.
3Für die Berechnung des Unterschiedsbetrages sind ge-
genüberzustellen der Betrag der Pauschalgruppe, in der 
sich der Fahrer/die Fahrerin in dem betreffenden Monat 
befindet, und die Summe der Zeitzuschläge nach § 4 Ab-
satz 4, die sich nach § 8 Absatz 1 TV-L für diesen Monat 
ergibt.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2:

Für den Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg tritt

an die Stelle des Betrages von 38,35 € 
der Betrag von    40,90 €,

an die Stelle des Betrages von 63,91 € 
der Betrag von    69,02 €,

an die Stelle des Betrages von 76,69 € 
der Betrag von    81,81 €,

an die Stelle des Betrages von 97,15 € 
der Betrag von  104,81 €.

(2) Auf die für die Berechnung der Besitzstandszulage 
nach Absatz 1 maßgebenden festen Beträge ist § 6 ent-
sprechend anzuwenden.

(3) Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 ist bei der 
Fortzahlung des Entgelts nach § 26 Absatz 1 Satz 1 TV-
L zu berücksichtigen.

(4) Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 ist in die Be-
rechnung der persönlichen Zulage nach § 7 einzubezie-
hen. Der entsprechende Teilbetrag der persönlichen Zu-
lage ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

Anlage A



Anlage 1 a 
zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 

Pauschalentgelt
(monatlich in Euro) 

für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes 

Gültig vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 

Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte Pauschalgruppe

Stufen
(§ 7 TVÜ-L) 

Entgeltgruppe
E 4 

Stufen
(§ 16 TV-L) 

Entgeltgruppe
E 4 

Pauschalgruppe I 

1. - 4. Jahr 2.126 
5. - 8. Jahr 2.169 1. - 10. Jahr 2.080 

9. - 12. Jahr 2.232 11. - 15. Jahr 2.232 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 170 (Überge- 
leitete) bzw. ab 185 
(Neueingestellte) bis  
196 Std. 

ab 13. Jahr 2.297 ab 16. Jahr  2.297 

Pauschalgruppe II 
1. - 4. Jahr 2.343 
5. - 8. Jahr 2.386 1. - 10. Jahr 2.290 

9. - 12. Jahr 2.449 11. - 15. Jahr 2.449 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
196 bis 221 Std. 

ab 13. Jahr 2.514 ab 16. Jahr 2.514 
Pauschalgruppe III 

1. - 4. Jahr 2.585 
5. - 8. Jahr 2.628 1. - 10. Jahr 2.520 

9. - 12. Jahr 2.691 11. - 15. Jahr 2.691 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
221 bis 244 Std. 

ab 13. Jahr 2.756 ab 16. Jahr  2.756 
Pauschalgruppe IV 

1. - 4. Jahr 2.839 
5. - 8. Jahr 2.882 1. - 10. Jahr 2.768 

9. - 12. Jahr 2.945 11. - 15. Jahr 2.945 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
244 bis 268 Std. 

ab 13. Jahr  3.010 ab 16. Jahr  3.010 
    
1. - 4. Jahr 3.107 
5. - 8. Jahr 3.150 1. - 10. Jahr 3.023 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. - 12. Jahr 3.213 11. - 15. Jahr 3.213 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.278 ab 16. Jahr  3.278 
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Anlage 1 b 
zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 

Pauschalentgelt
(monatlich in Euro) 

für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes 

Gültig ab 1. Januar 2008 

Übergeleitete 
Beschäftigte 

Neueingestellte 
Beschäftigte Pauschalgruppe

Stufen
(§ 7 TVÜ-L) 

Entgeltgruppe
E 4

Stufen
(§ 16 TV-L) 

Entgeltgruppe
E 4 

Pauschalgruppe I 

1. - 4. Jahr 2.190 
5. - 8. Jahr 2.235 1. - 10. Jahr 2.145 

9. - 12 Jahr 2.300 11. - 15. Jahr 2.300 

bei einer Arbeits- 
zeit ab 170 (Überge- 
leitete) bzw. ab 185 
(Neueingestellte) bis  
196 Std. 

ab 13. Jahr 2.365 ab 16. Jahr  2.365 

Pauschalgruppe II 
1. - 4. Jahr 2.415 
5. - 8. Jahr 2.460 1. - 10. Jahr 2.360 

9. - 12. Jahr 2.525 11. - 15. Jahr 2.525 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
196 bis 221 Std. 

ab 13. Jahr 2.590 ab 16. Jahr 2.590 
Pauschalgruppe III 

1. - 4. Jahr 2.660 
5. - 8. Jahr 2.705 1. - 10. Jahr 2.595 

9. - 12. Jahr 2.770 11. - 15. Jahr 2.770 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
221 bis 244 Std. 

ab 13. Jahr 2.840 ab 16. Jahr  2.840 
Pauschalgruppe IV 

1. - 4. Jahr 2.925 
5. - 8. Jahr 2.970 1. - 10. Jahr 2.850 

9. - 12. Jahr 3.035 11. - 15. Jahr 3.035 

bei einer Arbeits- 
zeit von mehr als 
244 bis 268 Std. 

ab 13. Jahr  3.100 ab 16. Jahr  3.100 
    
1. - 4. Jahr 3.200 
5. - 8. Jahr 3.245 1. - 10. Jahr 3.115 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

9. - 12. Jahr 3.310 11. - 15. Jahr 3.310 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.375 ab 16. Jahr  3.375 

– MBl. NRW. 2006 S. 751
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2051

Abgabe von Ordnungswidrigkeitenanzeigen 
von Polizeibehörden an die nach der Anlage zur 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten
auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen 

Gefahrenschutzes vom 14.6.1994 (ZustVO ArbtG) 
zuständigen Behörden

RdErl. d. Innenministeriums 
v. 15. 11. 2006 – 44 – 57.04.08 – 3

Der RdErl. v. 17. 3. 1997 (SMBl. NRW. 2051) wird wie 
folgt geändert:

1.
Der RdErl. erhält das Aktenzeichen 44 – 57.04.08 – 3.

2.
Nummer 1 erhält folgenden Text:

Polizeibe hörden haben Anzeigen zur Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 8 Fahrpersonalgesetz 
(FPersG) i. d. F. der Bek. vom 19. 2. 1987, zuletzt geändert 
durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Straßenver-
kehrsgesetzes und anderer Gesetze vom 3. 5. 2005 (BGBl. I 
S. 1221, 1222) an die nach der Anlage zur ZustVO ArbtG 
zuständigen Behörden wie folgt abzugeben. Auf die 
Richtlinien für die Verfolgung und Ahndung von Zuwi-
derhandlungen nach dem Fahrpersonalgesetz, Gem. 
RdErl. des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Quali-
fikation und Technologie, des Innenministeriums und 
des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Ener-
gie und Verkehr v. 16. 1. 2002 (SMBl. NRW. 805) wird 
hingewiesen:

3.
In Nummer 2 werden die Wörter „Ordnungswidrigkei-
tenanzeigen wegen Verstoßes gegen die §§ 7 bis 7c Fahr-
personalgesetz“ durch die Wörter „Anzeigen zur Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten nach § 8 Fahrpersonal-
gesetz“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2006 S. 757

2130

Brandschutztechnische Ausstattung und Verhalten 
bei Bränden in Schulen

Gem. RdErl. d. Innenministeriums – 73-52.09.03 –
u. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung – 

222.2.02.02.02/79-48065/06 –
v. 4. 12. 2006

Der Gem. RdErl. v. 19. 5. 2000 (SMBl. NRW 2130) wird 
wie folgt geändert:

1
In der Überschrift werden das Aktenzeichen „– V D2 – 
4.131 – 5 –“ durch das Aktenzeichen „73-52.09.03“ und 
die Wörter nebst Aktenzeichen „Ministerium für Schule 
und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung – 
834.36-86/0 Nr. 240/99 –“ durch „Ministerium für Schule 
und Weiterbildung – 222.2.02.02.02/79-48065/06 –“ er-
setzt.

2
In I Nr. 3 „Prüfungen“ werden die Wörter „sowie zur 
Änderung von Sonderbauverordnungen“ und im fol-
genden Klammereintrag „(GV. NRW. S. 1236/SGV. NRW. 
232)“ der Eintrag „/SGV. NRW. 232)“ gestrichen. Nach 
dem Klammereintrag wird folgender Teilsatz „, zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 20. September 2002 
(GV. NRW. S. 454),“ eingefügt. 

3
In II Nr. 3 in Satz 1 wird das Datum „31. 12. 2005“ durch 
das Datum „31. 12. 2009“ ersetzt. In Satz 2 werden die 
Wörter „Ministerium für Bauen und Wohnen“ durch 
„Ministerium für Bauen und Verkehr“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2006 S. 757
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